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Wiesbaden, den 18. März 2003 
 
 

Beschluss des Bundesverfassungsgerichts  
zum NPD-Verbotsverfahren 
 

Schlappe für Ordnungspolitiker,  
aber kein Persilschein für die NPD 

 
 

Der Bundesausländerbeirat hat den heutigen Beschluss des 
Bundesverfassungsgerichts zum NPD-Verbotsverfahren als 
herbe Schlappe für die Ordnungspolitiker bezeichnet. 

„Keinesfalls ist dies jedoch ein Persilschein für die NPD“, so 
Memet Kilic, Vorsitzender des Gremiums. Der Einstellungs-
beschluss sei lediglich eine prozessuale Entscheidung. Die 
materiellrechtliche Frage der Verfassungswidrigkeit oder 
Verfassungsmäßigkeit der NPD sei davon nicht berührt. 

Der Beschluss zeige vielmehr, dass in einem Rechtsstaat 
selbst die Feinde der demokratischen Grundordnung mit ei-
nem fairen Prozess rechnen dürfen. Kilic: „Der Beschluss ist 
ein Sieg des Rechtstaates“. 
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